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Stichwort: Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags nach der 
Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfall-
maßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ 
vom 6. Oktober 2022 

Zur Inhaltsübersicht, zu Artikel 21 – neu –, Artikel 22 und zu Arti-
kel 27a – neu – (§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45a – neu –, § 5 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 11 Satz 6 und 7 FVG, EU-Energiekrisenbeitragseinfüh-
rungsgesetz – EU-EKBEG) 
 

Änderung 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe zu Artikel 21 wird folgende Angabe eingefügt: 

„Artikel 21a Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes“. 

b) Die Angabe zu Artikel 22 wird wie folgt gefasst: 

„Artikel 22 Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes“. 

c) Nach der Angabe zu Artikel 27 wird die folgende Angabe eingefügt: 

„Artikel 27a Gesetz zur Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags 
nach der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Not-
fallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ 
vom 6. Oktober 2022 (EU-Energiekrisenbeitragseinführungs-
gesetz – EU-EKBEG)“. 

2. Nach Artikel 21 wird folgender Artikel 21a eingefügt: 
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‚Artikel 21a 

Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 

Nach § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 des Finanzverwaltungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 
1202), das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 23. Mai 2022 (BGBl. I 
S. 760) geändert worden ist, wird folgende Nummer 45a eingefügt: 

„45a. die Durchführung des Besteuerungsverfahrens nach dem Gesetz zur 
Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags nach der Verordnung 
(EU) 2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnahmen als Reaktion auf 
die hohen Energiepreise;“.‘ 

3. Artikel 22 wird wie folgt gefasst: 

‚Artikel 22 

Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes 

§ 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 11 Satz 6 und 7 des Finanzverwaltungs-
gesetzes, das zuletzt durch Artikel 21a des dieses Gesetzes geändert worden 
ist, wird aufgehoben.‘ 

4. Nach Artikel 27 wird folgender Artikel 27a eingefügt: 

‚Artikel 27a 

Gesetz zur Einführung eines EU-Energiekrisenbeitrags nach der Ver-
ordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnahmen als Reak-

tion auf die hohen Energiepreise“ vom 6. Oktober 2022 

(EU-Energiekrisenbeitragseinführungsgesetz – EU-EKBEG) 

§ 1 

Regelungsgegenstand dieses Gesetzes 

(1) Nach Kapitel III der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über 
„Notfallmaßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ vom 6. Ok-
tober 20221 unterliegen Gewinne im Sinne des § 4 Absatz 1 Satz 1 von im 
Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich tätigen Unternehmen und Be-
triebsstätten der Union ungeachtet der Besteuerung nach dem Einkommen- 
oder Körperschaftsteuergesetz einem befristeten obligatorischen EU-Ener-
giekrisenbeitrag.  

(2) Dieses Gesetz regelt die Einführung des EU-Energiekrisenbeitrags 
in Deutschland.  

                                                        
1 ABl. L161I vom 7. Oktober 2022 
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(3) Das Aufkommen steht dem Bund zu und ist entsprechend den Vor-
gaben gemäß Artikel 17 der Verordnung zu verwenden. Der EU-Energiekri-
senbeitrag ist eine Steuer im Sinne der Abgabenordnung. 

§ 2 

Schuldner des EU-Energiekrisenbeitrags 

(1) Schuldner des EU-Energiekrisenbeitrags ist jedes Unternehmen, 
das im Besteuerungszeitraum nach § 3 Absatz 2 mindestens 75 Prozent sei-
nes Umsatzes durch die in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europä-
ischen Parlaments und des Rates genannten Wirtschaftstätigkeiten in den Be-
reichen Extraktion, Bergbau, Erdölraffination oder Herstellung von Koker-
eierzeugnissen erzielt. Die Prüfung ist wirtschaftsjahrbezogen vorzunehmen. 
Ein Rumpfwirtschaftsjahr ist zu berücksichtigen, wenn diesem kein weiteres 
Wirtschaftsjahr folgt. 

(2) Unternehmen im Sinne des Absatzes 1 ist unabhängig von seiner 
Rechtsform jedes gewerbliche Unternehmen, soweit es im Inland betrieben 
wird. Im Inland betrieben wird ein Unternehmen, soweit im Inland eine Be-
triebsstätte unterhalten wird. § 1 Absatz 3 des Körperschaftsteuergesetzes 
gilt entsprechend. 

§ 3 

Entstehung des EU-Energiekrisenbeitrags, Besteuerungszeitraum 

(1) Der EU-Energiekrisenbeitrag entsteht mit Ablauf des Besteue-
rungszeitraums. 

(2) Besteuerungszeitraum ist das erste nach dem 31. Dezember 2021 
beginnende volle Wirtschaftsjahr (Besteuerungszeitraum 1) sowie das da-
rauffolgende volle Wirtschaftsjahr (Besteuerungszeitraum 2). Ein volles 
Wirtschaftsjahr im Sinne des Satzes 1 umfasst einen Zeitraum von zwölf 
Monaten. 

§ 4 

Bemessungsgrundlage und Steuersatz 

(1) Bemessungsgrundlage für den EU-Energiekrisenbeitrag ist der 
Betrag in Höhe der positiven Differenz zwischen dem nach einkommen- o-
der körperschaftsteuerlichen Vorschriften ermittelten steuerlichen Gewinn 
für den Besteuerungszeitraum nach § 3 und dem um 20 Prozent erhöhten 
Durchschnitt des steuerlichen Gewinns in den nach dem 31. Dezember 2017 
beginnenden und vor dem Beginn des Besteuerungszeitraums 1 endenden 
Wirtschaftsjahren, die zwölf Monate umfassen. Ist der Durchschnitt dieser 
steuerlichen Gewinne in den nach dem 31. Dezember 2017 beginnenden und 
vor dem Beginn des Besteuerungszeitraums 1 endenden Wirtschaftsjahren, 
die zwölf Monate umfassen, negativ, so beträgt der durchschnittliche steuer-
liche Gewinn null. Entsprechendes gilt für Unternehmen, deren Gewinn nach 
dem 31. Dezember 2021 erstmals der Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
unterliegt. Ist im steuerlichen Gewinn ein Gewinnanteil einer ausländischen 
Betriebsstätte oder ein Hinzurechnungsbetrag im Sinne des § 10 Absatz 2 
des Außensteuergesetzes enthalten und wurde auf diesen Gewinnanteil oder 
auf die dem Hinzurechnungsbetrag zugrundeliegenden passiven Einkünfte 
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ein Solidaritätsbeitrag oder eine Abgabe aufgrund einer gleichwertigen nati-
onalen Maßnahme im Sinne des Art. 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2022/1854 erhoben, mindert sich insoweit der steuerliche Gewinn im Sinne 
dieses Absatzes. 

(2) Weist das Unternehmen nach, dass der Betrag nach Absatz 1 
Satz 1 ganz oder zum Teil Folge einer Umwandlung ist, ist die Bemessungs-
grundlage entsprechend zu korrigieren. Die nach Absatz 1 Satz 1 maßgeben-
den Gewinne mindern sich um darin enthaltene Anteile am Gewinn einer in- 
oder ausländischen offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesell-
schaft oder einer anderen Gesellschaft, bei der die Gesellschafter als Mitun-
ternehmer anzusehen sind und diese Gesellschaften selbst die Tatbestands-
voraussetzungen des § 2 erfüllen. Der EU-Energiekrisenbeitrag ist eine sons-
tige Personensteuer im Sinne des § 10 Nummer 2 des Körperschaftsteuerge-
setzes und des § 12 Nummer 3 des Einkommensteuergesetzes. 

(3) Der EU-Energiekrisenbeitrag beträgt 33 Prozent der Bemessungs-
grundlage nach Absatz 1 Satz 1.  

§ 5 

Zuständigkeit 

Für die Verwaltung des EU-Energiekrisenbeitrags ist das Bundeszent-
ralamt für Steuern zuständig. 

§ 6 

Festsetzung 

(1) Das Unternehmen hat für das betroffene Wirtschaftsjahr des Be-
steuerungszeitraums nach § 3 eine Steuererklärung nach amtlichem Vor-
druck bzw. nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernüber-
mittlung zu übermitteln, in der der EU-Energiekrisenbeitrag selbst zu be-
rechnen ist (Steueranmeldung). Die Steuer ist spätestens zum Zeitpunkt der 
Abgabe der Steuererklärung für die Einkommen- oder Körperschaftsteuer 
bzw. zur gesonderten Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der 
Abgabenordnung des betroffenen Kalenderjahres anzumelden. Ändert sich 
die Bemessungsgrundlage nach § 4 Absatz 1, ist unverzüglich eine geänderte 
Steueranmeldung abzugeben.  

(2) Der EU-Energiekrisenbeitrag ist am zehnten Tag nach Abgabe der 
Anmeldung fällig und bis dahin zu entrichten. Wird der EU-Energiekrisen-
beitrag abweichend von der Steueranmeldung nach § 155 der Abgabenord-
nung höher festgesetzt, ist der Unterschiedsbetrag einen Monat nach der Be-
kanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis dahin zu entrichten. Wird der 
EU-Energiekrisenbeitrag auf Grund unterbliebener Abgabe einer Anmel-
dung nach § 155 der Abgabenordnung festgesetzt, so ist der EU-Energiekri-
senbeitrag einen Monat nach der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und 
bis dahin zu entrichten. 

(3) Bei der Anmeldung oder Festsetzung des EU-Energiekrisenbei-
trags sind die nach § 4 maßgeblichen Gewinne so zu berücksichtigen, wie 
sie bei der Festsetzung der Einkommen- oder Körperschaftsteuer oder der 
gesonderten Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abga-
benordnung der Jahre 2018 bis 2024 zu Grunde gelegt worden sind; § 171 
Absatz 10, § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 351 Absatz 2 der 
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Abgabenordnung sowie § 42 der Finanzgerichtsordnung gelten entspre-
chend. Die Besteuerungsgrundlagen dürfen bei der Festsetzung nur insoweit 
abweichend von Satz 1 berücksichtigt werden, wie die Aufhebung, Ände-
rung oder Berichtigung eines maßgeblichen Steuer- oder Feststellungsbe-
scheids ausschließlich mangels Auswirkung auf die Höhe der festzusetzen-
den Steuer oder des festzustellenden Betrags unterbleibt. 

(4) Auf Anforderung des Bundeszentralamtes für Steuern teilen die 
jeweils zuständigen Landesfinanzbehörden Daten zur Prüfung der Steuer-
pflicht und die für die Bestimmung der Bemessungsgrundlage des EU-Ener-
giekrisenbeitrags maßgeblichen Daten mit. Wird eine für die Bestimmung 
des EU-Energiekrisenbeitrags maßgebliche Festsetzung der Einkommen- o-
der Körperschaftsteuer oder eine gesonderte Feststellung nach § 180 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 2 der Abgabenordnung nach der Datenübermittlung 
nach Satz 1 aufgehoben oder geändert, sind dem Bundeszentralamt für Steu-
ern die nunmehr maßgeblichen Daten unaufgefordert mitzuteilen.‘ 

Begründung 

Zur Inhaltsübersicht 

Zu Nummer 1 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung der Einfügung des neuen Artikels 21a. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung der Einfügung des neuen Artikels 21a. 
Der bisherige Artikel 22 ist umzubenennen. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine Folgeänderung der Einfügung des neuen Artikels 27a. 

Zu Nummer 2 

Zu Artikel 21a – neu – (Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 

Abgaben im Rahmen der Europäischen Gemeinschaften werden gemäß Arti-
kel 108 Absatz 1 GG durch Bundesfinanzbehörden verwaltet. Aufgrund der 
Ergänzung des § 5 Absatz 1 Satz 1 FVG wird die Durchführung des Besteue-
rungsverfahrens nach dem Gesetz zur Einführung eines EU-Energiekrisenbei-
trags nach der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnah-
men als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ dem Bundeszentralamt für 
Steuern als weitere Aufgabe übertragen.  

Zu Nummer 3 

Zu Artikel 22 (Weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes) 

Es handelt sich ausschließlich um eine redaktionelle Folgeänderung aus der 
Einfügung des neuen Artikels 21a. Artikel 22 ist in der Überschrift und im 
Einleitungssatz als weitere Änderung des Finanzverwaltungsgesetzes zu be-
zeichnen. 
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Zu Nummer 4 

Zu Artikel 27a – neu – (Gesetz zur Einführung eines EU-Energiekrisen-
beitrags nach der Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfall-
maßnahmen als Reaktion auf die hohen Energiepreise“ vom 6. Oktober 
2022 – (EU-Energiekrisenbeitragseinführungsgesetz – EU-EKBEG)) 

Zu § 1 

Absatz 1 

Die Verordnung (EU) 2022/1854 des Rates über „Notfallmaßnahmen als Re-
aktion auf die hohen Energiepreise“ vom 6. Oktober 2022 (Verordnung (EU) 
2022/1854) enthält in Kapitel III als Maßnahme in Bezug auf den Erdöl-, Erd-
gas-, Kohle- und Raffineriebereich Vorgaben zu einem befristeten obligatori-
schen EU-Energiekrisenbeitrag auf bestimmte Gewinne aus Tätigkeiten in 
diesen Bereichen (Art. 14 bis 18 Verordnung (EU) 2022/1854).  

Absatz 2 

Eine EU-Verordnung hat allgemeine und unmittelbare Geltung. Die Verord-
nung (EU) 2022/1854 lässt den Mitgliedstaaten bei der Ausgestaltung des EU-
Energiekrisenbeitrags jedoch Spielräume. Dieses Gesetz regelt die Einfüh-
rung des EU-Energiekrisenbeitrags in Deutschland. 

Absatz 3 

Die detaillierten, verbindlichen Vorgaben der Verordnung (EU) 2022/1854 
über die Ausgestaltung des EU-Energiekrisenbeitrags, insbesondere bezüglich 
der Abgabepflichtigen, der Bemessungsgrundlage, der Höhe der Abgabe und 
der Verwendung der Einnahmen, sowie die Einbindung in das auf Artikel 122 
Absatz 1 AEUV gestützte, marktbezogene europäische Notfallkonzept zur 
Bewältigung der Energiekrise führen zur Einordnung als Abgabe im Rahmen 
der europäischen Gemeinschaften gemäß Artikel 106 Absatz 1 Nummer 7 des 
Grundgesetzes. Diese Regelung wurde mit der Finanzreform 1969 mit Blick 
auf sogenannte Marktordnungsabgaben geschaffen, bekam aber ausdrücklich 
einen zukunftsoffenen Wortlaut, wonach die Regelung in allen Fällen gilt, in 
denen die Europäischen Gemeinschaften Abgaben neu einführen können, die 
innerstaatlich zu erheben sind (siehe zu BT-Drs. V/3605, S. 7).  

Das Aufkommen der Abgaben im Rahmen der europäischen Gemeinschaften 
gemäß Artikel 106 Absatz 1 Nummer 7 GG steht dem Bund zu. Dies gilt folg-
lich auch für den EU-Energiekrisenbeitrag. Die Einnahmen sind für die in Ar-
tikel 17 der Verordnung (EU) 2022/1854 aufgelisteten Maßnahmen zu ver-
wenden. 

Der EU-Energiekrisenbeitrag ist eine Steuer im Anwendungsbereich der Ab-
gabenordnung (§ 1 Absatz 1, § 3 Absatz 1 AO). 

Zu § 2 

Absatz 1 

Von der Regelung werden im Erdöl-, Erdgas-, Kohle- und Raffineriebereich 
tätige Unternehmen und Betriebsstätten der Union erfasst, die im maßgeben-
den Besteuerungszeitraum nach § 3 mindestens 75 Prozent ihres Umsatzes 
durch die in der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parla-
ments und des Rates genannten Wirtschaftstätigkeiten in den Bereichen Ex-
traktion, Bergbau, Erdölraffination oder Herstellung von Kokereierzeugnissen 
erzielen (vgl. auch Artikel 2 Nummer 17 Verordnung (EU) 2022/1854). Die 
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Auswahl der zur Zahlung des Energiekrisenbeitrags verpflichteten Unterneh-
men entspricht somit exakt der Vorgabe der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006. 
Die getroffene Auswahl beruht auf sachlichen Gründen. Diese liegen in dem 
mit der Abschöpfung und anschließenden Umverteilung verfolgten Ziel der 
Versorgungssicherheit im Energiesektor, das durch die in der Verordnung 
(EG) Nr. 1893/2006 vorgesehenen Maßnahmen verfolgt wird (vgl. auch Art. 
122 AEUV). Die infolge des Krieges eingetretene beispiellose Energiekrise, 
mit Verknappung des Energieangebots und damit verbundenen Preisanstie-
gen, hat zu deutlich angestiegenen Gewinnen gerade dieses Sektors geführt, 
ohne dass sich dessen Kostenstruktur wesentlich verändert oder Investitionen 
erhöht hätten (vgl. Erwägungsgrund 50 (EG) Nr. 1893/2006). Demgegenüber 
sind Energiekunden auf staatliche Schutzmaßnahmen angewiesen, was einen 
zeitlich befristeten Zugriff auf gewisse Gewinnspitzen als Krisenbewältigung 
verhältnismäßig erscheinen lässt. 

Für den Besteuerungszeitraum sind grundsätzlich nur Wirtschaftsjahre zu be-
rücksichtigen, wenn diese zwölf Monate umfassen. Rumpfwirtschaftsjahre 
werden grundsätzlich nicht berücksichtigt. Damit wird gewährleistet, dass die 
Zeitspanne, in der ein für den EU-Energiekrisenbeitrag maßgebender Gewinn 
anfallen kann, grundsätzlich gleich lang ist. Sollte im Einzelfall ein Rumpf-
wirtschaftsjahr vorliegen, ist dieses zu berücksichtigen, wenn diesem Rumpf-
wirtschaftsjahr kein weiteres Wirtschaftsjahr folgt (z. B. Fälle der Betriebs-
einstellung).  

Absatz 2 

Von den Regelungen dieses Gesetzes ist jedes gewerbliche Unternehmen un-
abhängig von seiner Rechtsform umfasst, soweit es im Inland betrieben wird. 
Damit sind Einzelunternehmen und Personen- und Kapitalgesellschaften so-
wie Betriebsstätten von dem Gesetz erfasst. Der Inlandsbegriff umfasst auch 
die ausschließliche Wirtschaftszone sowie den Festlandssockel im Sinne des 
§ 1 Absatz 3 KStG.  

Nach Artikel 15 der Verordnung (EU) 2022/1854 sind auch Unternehmen und 
Betriebsstätten der Union umfasst, die Teil einer lediglich zu Steuerzwecken 
konsolidierten Gruppe sind. Hierunter sind nach deutschem Steuerrecht Org-
anschaftsverhältnisse zu verstehen. Im Rahmen einer Organschaft wird für er-
tragsteuerliche Zwecke der Unternehmensgewinn der Organgesellschaft ei-
genständig ermittelt, dann das sich hieraus ergebende Einkommen dem Or-
ganträger zugerechnet und dort mit dessen Ergebnis verrechnet.  

Im Sinne des Artikel 15 der Verordnung (EU) 2022/1854 unterliegen Unter-
nehmen und Betriebsstätten jedoch eigenständig dem EU-Energiekrisenbei-
trag. Die Konsolidierung von Gewinnen im Rahmen einer Unternehmens-
gruppe zu Steuerzwecken hat daher keine Bedeutung für den EU-Energiekri-
senbeitrag. Organträger und Organgesellschaft unterliegen mit ihrem jeweili-
gen Gewinn eigenständig dem EU-Energiekrisenbeitrag. Das dem Organträ-
ger zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaft ist um den als Betriebs-
ausgabe berücksichtigten EU-Energiekrisenbeitrag geringer. Die gesell-
schaftsrechtliche Gewinnabführung an den Organträger beeinflusst dessen ei-
genen Gewinn, der dem EU-Energiekrisenbeitrag unterliegt, nicht. 

Zu § 3 

Absatz 1 
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Absatz 1 bestimmt im Hinblick auf § 38 AO den Zeitpunkt der Entstehung des 
EU-Energiekrisenbeitrags. 

Absatz 2 

Nach dem Gesetz wird der Solidaritätsbeitrag für das erste nach dem 31. De-
zember 2021 beginnende Wirtschaftsjahr, das als Besteuerungszeitraum 1 de-
finiert wird, sowie für das darauffolgende Wirtschaftsjahr, das als Besteue-
rungszeitraum 2 definiert wird, erhoben. Das maßgebende Wirtschaftsjahr 
umfasst dabei stets einen Zeitraum von zwölf Monaten. 

Zu § 4 

Absatz 1 

Satz 1 

Der EU-Energiekrisenbeitrag ist auf den Teil des Gewinns des im Besteue-
rungszeitraum 1 bzw. 2 endenden Wirtschaftsjahres zu entrichten, der mehr 
als 20 Prozent über dem Durchschnitt der steuerlichen Gewinne aus den nach 
dem 31. Dezember 2017 beginnenden und vor dem Beginn des Besteuerungs-
zeitraums 1 endenden Wirtschaftsjahren liegt, wenn diese Wirtschaftsjahre 
zwölf Monate umfassen. Bei Kapitalgesellschaften ist als Gewinn der steuer-
liche Gewinn maßgebend (siehe auch R 7.1 Absatz 1 Satz 2 Nr. 31 KStR 
2022), bei Steuerpflichtigen in anderer Rechtsform die entsprechende Größe. 

In den Vergleichszeitraum sind keine Rumpfwirtschaftsjahre einzubeziehen, 
da der in diesen Zeiträumen erzielte Gewinn aufgrund des kürzeren Zeitraums 
nicht vergleichbar ist, den Durchschnitt verfälscht und die wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Unternehmens nicht zutreffend widerspiegelt. Ebenso wird 
klargestellt, dass der Besteuerungszeitraum 1 nicht in den Vergleichszeitraum 
einzubeziehen ist.  

Satz 2 

Satz 2 bezieht sich auf Artikel 15 Satz 2 der Verordnung (EU) 2022/1854. Da-
nach beträgt der durchschnittliche steuerliche Gewinn als Vergleichsgröße bei 
der Berechnung des EU-Energiekrisenbeitrags null, wenn der Durchschnitt 
der steuerlichen Gewinne aus den nach dem 31. Dezember 2017 beginnenden 
und vor dem Beginn des Besteuerungszeitraums 1 endenden Wirtschaftsjah-
ren, die zwölf Monate umfassen, negativ ist. Da sich der Betrag nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 1 aus der Differenz zwischen dem steuerlichen Gewinn des Be-
steuerungszeitraums und der Vergleichsgröße errechnet, führt in Fällen, in de-
nen diese Vergleichsgröße Null ist, die positive Differenz zu einem Betrag 
nach § 4 Absatz 1 Satz 1.  

Satz 3 

Nach Satz 3 ist auch von einem Vergleichsgewinn der Vorjahre von Null aus-
zugehen, wenn der Gewinn eines Unternehmens nach dem 31. Dezember 
2021 erstmals der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegt. Das be-
trifft insbesondere Fälle der Neugründung von Unternehmen.  

Satz 4 

Satz 4 enthält eine Regelung zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. In den Fäl-
len, in denen im steuerlichen Gewinn ein Gewinnanteil einer ausländischen Be-
triebsstätte oder ein Hinzurechnungsbetrag im Sinne des § 10 Absatz 2 des Au-
ßensteuergesetzes enthalten ist und auf diesen Gewinnanteil oder auf die dem Hin-
zurechnungsbetrag zugrundeliegenden passiven Einkünfte ein Solidaritätsbeitrag 
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oder eine Abgabe aufgrund einer gleichwertigen nationalen Maßnahme im Sinne 
des Art. 14 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2022/1854 erhoben wurde, mindert 
sich insoweit der steuerliche Gewinn für Zwecke des EU-Energiekrisenbeitrags. 

Absatz 2 

Satz 1 

Der Gewinn eines Unternehmens kann durch gesellschaftsrechtliche Umorga-
nisationsmaßnahmen beeinflusst werden. Die Verordnung (EU) 2022/1854 
hält Regelungen für den Grundfall bereit, Sonderkonstellationen wie Um-
wandlungsvorgänge werden aber nicht geregelt. Um solche Vorgänge ange-
messen zu berücksichtigen, ist die Bemessungsgrundlage für den EU-Ener-
giekrisenbeitrag zu korrigieren, wenn das Unternehmen nachweist, dass der 
Betrag nach § 4 Absatz 1 Satz 1 Folge einer Umwandlung ist. Maßgebend 
sind die Verhältnisse im Einzelfall. 

Satz 2 

Ist im Gewinn einer Gesellschaft, die dem Grunde nach dem EU-Energiekri-
senbeitrag unterliegt, ein Gewinn einer anderen Personengesellschaft enthal-
ten, die ebenfalls selbst dem EU-Energiekrisenbeitrag unterliegt, ist dieser Ge-
winnanteil herauszurechnen. Diese Regelung korrespondiert mit § 3 Absatz 1 
Satz 4. Danach ist jedes Unternehmen, das dem EU-Energiekrisenbeitrag un-
terliegt, selbst abgabepflichtig.  

Satz 3 

Der EU-Energiekrisenbeitrag ist eine sonstige Personensteuer und gehört zu 
den nicht abzugsfähigen Ausgaben nach § 12 Nummer 3 EStG oder nicht ab-
ziehbaren Aufwendungen nach § 10 Nummer 2 KStG.  

 

Absatz 3 

Der EU-Energiekrisenbeitrag beträgt 33 Prozent der Bemessungsgrundlage. 
Dies entspricht dem Mindestsatz gemäß Artikel 16 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2022/1854.  

Zu § 5 

Die Zuständigkeit für die Verwaltung des EU-Energiekrisenbeitrags wird dem 
Bundeszentralamt für Steuern übertragen. § 5 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45a – 
neu – FVG (vgl. Artikel 21a – neu –) regelt daneben die Aufgabenübertra-
gung, die sich aus der Zuständigkeitsbestimmung in § 5 ergibt. 

Durch die Zuständigkeitsbestimmung wird zugleich die Befugnis zur Verarbei-
tung der für die Verwaltung des EU-Energiekrisenbeitrags relevanten Daten im 
Sinne von § 29b Absatz 1 AO, ggf. in Verbindung mit § 2a Absatz 5 AO, klarge-
stellt. 

Zu § 6 

Absatz 1 

Das Unternehmen hat den EU-Energiekrisenbeitrag selbst zu errechnen, in ei-
ner Steueranmeldung gegenüber dem Bundeszentralamt für Steuern zu erklä-
ren und die Zahllast fristgerecht zu entrichten. Zur Abgabe einer Steueranmel-
dung verpflichtet ist jedes Unternehmen im Sinne des § 2. Die Steueranmel-
dung ist spätestens zum Zeitpunkt der Abgabe der Steuererklärung für die Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuer bzw. der Erklärung zur gesonderten 
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Feststellung nach § 180 AO vorzunehmen, in der der erzielte Gewinn des Be-
steuerungszeitraums 1 und 2 deklariert wird. 

Damit soll sowohl für die Unternehmen als auch für die Verwaltung ein mög-
lichst schlankes und einfaches Verfahren zur Erhebung des EU-Energiekri-
senbeitrags angewendet werden. Durch die zeitliche Anknüpfung an die Ein-
kommen- oder Körperschaftsteuererklärung bzw. die Erklärung über die ge-
sonderte Feststellung der Einkünfte kann das Unternehmen den für diesen 
Zweck ermittelten steuerlichen Gewinn auch für die Anmeldung des EU-
Energiekrisenbeitrags verwenden, ohne dass eine zusätzliche, zeitversetzte 
Ermittlung des steuerlichen Gewinns erforderlich ist. Die Steueranmeldung 
steht einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt der Nachprüfung gleich (§ 168 
AO).  

Ändert sich später eine Bemessungsgrundlage des EU-Energiekrisenbeitrags, 
ist ohne schuldhaftes Zögern eine geänderte Steueranmeldung abzugeben. 

Absatz 2 

Der EU-Energiekrisenbeitrag ist am zehnten Tag nach Abgabe der Steueran-
meldung fällig und bis dahin zu entrichten. 

Ergibt die Überprüfung des Bundeszentralamtes für Steuern einen von der An-
meldung abweichenden EU-Energiekrisenbeitrag, setzt es diesen durch Steu-
erbescheid fest. In diesem Fall ist der Mehrbetrag gegenüber der Steueranmel-
dung einen Monat nach der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis 
dahin zu entrichten. Ergibt die Festsetzung eine Reduzierung des EU-Energie-
krisenbeitrags, d. h. eine Überzahlung, wird die Differenz zugunsten des Un-
ternehmens erstattet. 

Eine Festsetzung durch das Bundeszentralamt für Steuern erfolgt ebenfalls, 
wenn für ein abgabepflichtiges Unternehmen kein EU-Energiekrisenbeitrag 
angemeldet wurde. In diesem Fall ist die festgesetzte Steuer einen Monat nach 
der Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig und bis dahin zu entrichten. 

Die Straf- und Bußgeldvorschriften der Abgabenordnung sind anzuwenden 
(vgl. § 1 Absatz 3).  

Absatz 3 

Absatz 3 ist an die bewährte Regelung in § 10d Absatz 4 Satz 4 und 5 EStG 
angelehnt (siehe BT-Drs. 17/2249, S. 51, 52). Die für die Bestimmung der Be-
messungsgrundlage des EU-Energiekrisenbeitrags maßgeblichen Steuer- oder 
Feststellungsbescheide haben damit insoweit im Ergebnis dieselbe bindende 
Wirkung wie ein Grundlagenbescheid, ohne dass die maßgebenden Beträge 
im Tenor des Bescheids jeweils ausdrücklich als gesondert festgestellt ge-
nannt werden müssen.  

Der Bescheid über den EU-Energiekrisenbeitrag ist in entsprechender Anwen-
dung des § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 AO zu erlassen, aufzuheben oder 
zu ändern, soweit ein für ihn maßgeblicher Steuer- oder Feststellungsbescheid 
erlassen, aufgehoben oder geändert wird. 

Der Ablauf der Festsetzungsfrist des EU-Energiekrisenbeitrags wird in ent-
sprechender Anwendung des § 171 Absatz 10 AO gehemmt. Die Festset-
zungsfrist endet daher nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach Bekanntgabe 
des maßgeblichen Steuer- oder Feststellungsbescheids. Entscheidungen in ei-
nem für den EU-Energiekrisenbeitrag maßgeblichen Steuer- oder Feststel-
lungsbescheid können in entsprechender Anwendung des § 351 Absatz 2 AO 
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und des § 42 der Finanzgerichtsordnung (FGO) nur durch Anfechtung dieses 
Steuer- oder Feststellungsbescheids angegriffen werden, nicht auch durch An-
fechtung des EU-Energiekrisenbeitragsbescheids. 

Absatz 4 

Die zuständigen Landesfinanzbehörden haben nach Satz 1 dem Bundeszent-
ralamt für Steuern Daten zur Prüfung der Steuerpflicht und die für die Bestim-
mung der Bemessungsgrundlage des EU-Energiekrisenbeitrags maßgeblichen 
Daten auf Anforderung mitzuteilen.  

Wird eine relevante Einkommen- oder Körperschaftsteuerfestsetzung oder ge-
sonderte Feststellung nach § 180 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO nach der Da-
tenübermittlung (auf Anforderung) nach Satz 1 aufgehoben oder geändert, ha-
ben die Landesfinanzbehörden dem Bundeszentralamt für Steuern die nun-
mehr maßgeblichen Daten nach Satz 2 unaufgefordert mitzuteilen. Damit 
kann die Einhaltung der Pflicht nach Absatz 1 Satz 3 überwacht werden. 

Anwendungs- und Inkrafttretenszeitpunkt 

Die Änderungen treten entsprechend der im Regierungsentwurf für Artikel 1 
vorgesehenen Inkrafttretensregelung am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Finanzielle Auswirkungen 

Die Steuermehreinnahmen aus dem EU-Energiekrisenbeitrag werden auf eine 
Größenordnung von 1 bis 3 Mrd. Euro geschätzt. 

Etwaiger Mehrbedarf an Sach- und Personalmitteln beim Bund durch die Ver-
waltung des EU-Energiekrisenbeitrags bzw. die automationstechnische Um-
setzung soll finanziell und stellenmäßig im Epl. 08 ausgeglichen werden.  

Erfüllungsaufwand 

Der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft beträgt: 

- Personalaufwand: 1906, 67 Euro bis ca. 3098,34 Euro p.a..  

- Sachaufwand: Geringfügig./ Nicht bezifferbar. 

 

Der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung beträgt:  

- Bundesfinanzverwaltung: [BZSt bitte ergänzen] 

- Landesfinanzverwaltung: In den Finanzämtern entsteht ein geringfügiger, 
nicht quantifizierbarer personeller Mehraufwand durch die Übersendung von 
Daten an das BZSt. 

Abhängig von der Ausgestaltung des Verfahrens kann Erfüllungsaufwand für 
die automationstechnische Umsetzung anfallen, dessen Höhe erst bei Vorlie-
gen der gesetzlichen Vorgaben beziffert werden kann. 

 

 

 


